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67. Verbandsversammlung am 14.12.2022 
¥ffentliche Sitzung 
 
 
 
TOP 3 Jahresabschluss 2021 
 
 Entlastung des Verbandsvorstehers, seines Stellvertreters und 
 des Verbandsdirektors 
 
Der Jahresabschluss 2021 wurde nach MaÇgabe des Ä 108 der Gemeindeord-
nung (GemO) aufgestellt. Die Erstellung erfolgte gemªÇ Ä 108 Abs. 4 GemO 
rechtzeitig innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres. 
 
Die Kreisverwaltung Birkenfeld hat den Jahresabschluss 2021 des Zweckver-
bandes ºffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz S¿d in der 38. und 
39. Kalenderwoche 2022 gepr¿ft. Die Analyse der Unterlagen erfolgte am 10. 
November 2022 in den Geschªftsrªumen des Zweckverbandes in Kaiserslau-
tern.  
 
Im Pr¿fungsergebnis vom 14. November 2022 stellt das Rechnungspr¿fungs-
amt der Kreisverwaltung Birkenfeld fest, dass der Jahresabschluss 2021 ein-
schlieÇlich seiner Bestandteile und Anlagen nach seiner Auffassung im Ein-
klang mit den gesetzlichen Vorschriften steht und ein den tatsªchlichen Ver-
hªltnissen entsprechendes Bild der Vermºgens-, Finanz- und Ertragslage des 
Zweckverbandes vermittelt.  
 
Seitens des Rechnungspr¿fungsamts werden die Feststellung des Jahresab-
schlusses 2021 sowie die Entlastung des Verbandsvorstehers, seines Stellver-
treters und des Verbandsdirektors nach Ä 114 GemO i.V.m. Ä 12 der Verbands-
ordnung empfohlen. 
 
 
 
BESCHLUSSVORSCHLAG 
 
1. Die Verbandsversammlung beschlieÇt den Jahresabschluss 2021 
 

2. Der Verbandsvorsteher, sein Stellvertreter und der Verbandsdirektor 
werden f¿r das Haushaltsjahr 2021 entlastet. 
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Vorjahr Haushaltsjahr Veränderung Haushaltsjahr +1 Haushaltsjahr +2 Haushaltsjahr +3
€ € T € € € €

1.

54.244 € 25.776 € -28,47 € 7.082 € 7.181 € 7.282 €
abzüglich

224.764.420 € 229.845.450 € 5.081 € 267.381.035 € 280.412.742 € 317.726.842 €
Zwischensumme -224.710.176 € -229.819.674 € -5.109 € -267.373.953 € -280.405.561 € -317.719.560 €

2.

229.882.715 € 233.129.757 € 3.247 € 267.433.953 € 280.465.561 € 317.779.560 €
abzüglich

5.126.221 € 3.416.998 € -1.709 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €
Zwischensumme 224.756.493 € 229.712.759 € 4.956 € 267.423.953 € 280.455.561 € 317.769.560 €

46.317 € -106.915 € -153,23 € 50.000 € 50.000 € 50.000 €

Finanzergebnis -10.728 € -7.773 € 2,96 € -50.000 € -50.000 € -50.000 €

-35.589 € 114.688 € 150 € 0 € 0 € 0 €

Jahresergebnis 35.589 € -114.688 € -150 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit

Außerordentliche Erträge und
Aufwendungen

Netto-Einstellungen in den
Sonderposten für Belastungen
aus dem kommunalen
Finanzausgleich

Anlage 4
Verkürzte Ergebnisrechnung des ZSPNV Süd zum 31.12.2021

Steuern und ähnliche Abgaben,
öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte, privatrechtliche
Leistungsentgelte, sonstige
laufende Erträge

Personalaufwendungen,
Versorgungsaufwendungen,
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen,
Abschreibungen, sonstige
laufende Aufwendungen

Zuwendungen, allgemeine
Umlagen, sonstige
Transfererträge,
Kostenerstattungen und -
umlagen, Erträge der sozialen
Sicherung

Zuwendungen, allgemeine
Umlagen, sonstige
Transferaufwendungen,
Aufwendungen der sozialen
Sicherung

Verkürzte Ergebnisrechnung des ZSPNV Süd zum 31.12.2021
Anlage 4 zum Rechenschaftsbericht des
Jahresabschlusses 2021 des ZSPNV Süd Seite 1 von 1



Muster 21
(zu Ä 52 GemHVO)

bis zu einem 
Jahr

von ¿ber 
einem bis zu 
f¿nf Jahren

von mehr als 
f¿nf Jahren

1 199.534         
-                -                

199.534         330.779         

1.1 -                    -                -                -                    -                    

1.2 -                    -                -                -                    -                    

1.2.1 -                    -                -                -                    

1.2.2 -                    -                -                -                    

1.3 -                    -                -                -                    

1.4 -                    -                -                -                    -                    

1.5 84.883           -                -                84.883           185.492         

1.6 13.228           -                -                13.228           -                    

1.7 -                    -                -                -                    -                    

1.8 -                    -                -                -                    -                    

1.9 -                    -                -                -                    -                    

1.10 9.279             -                -                9.279             7.366             

1.11 92.144           -                -                92.144           137.921         

1 Angaben kºnnen auch in 1.000 ú erfolgen.

Verbindlichkeiten¿bersicht

lfd. Nr. Art
(gem. Ä 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)

Verbindlichkeiten
zum 31.12.2021
mit einer Restlaufzeit 

Stand zum 
31.12.
2021

(Bilanzwert)

Stand zum 
31.12.
2020

(Bilanzwert)

in ú1

Verbindlichkeiten

Anleihen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

   davon:

   Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f¿r Investitionen

   Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur
   Liquiditªtssicherung

Verbindlichkeiten gegen¿ber Sondervermºgen, 
Zweckverbªnden, Anstalten des ºffentlichen Rechts, 
rechtsfªhigen kommunalen Stiftungen 
Verbindlichkeiten gegen¿ber dem sonstigen ºffentlichen Bereich

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Vorgªngen, die Kreditaufnahmen 
wirtschaftlich gleichkommen
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten gegen¿ber verbundenen Unternehmen

Verbindlichkeiten gegen¿ber Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhªltnis besteht

Verbindlichkeiten¿bersicht

Anlage 5 zum Jahresabschluss 2021 des ZSPNV Rheinland-Pfalz S¿dSeite 1 von 1



1            2.061.918   3.593.378          

1.1 1.508.849          3.521.404          

1.2 571                     24.825               

1.3 -                          -                          

1.4 -                          -                          

1.5 -                          -                          

1.6 -                          -                          

1.7 552.498             47.149               

1 Angaben kºnnen auch in 1.000 ú erfolgen.

Forderungs¿bersicht

lfd.
Nr.

Art
(gem. Ä 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)

Stand zum 31.12.
2021

(Bilanzwert)

Stand zum 31.12.
2020

(Bilanzwert)

Forderungen und sonstige Vermºgensgegenstªnde

Sonstige Vermºgensgegenstªnde

¥ffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhªltnis besteht

Forderungen gegen Sondervermºgen, Zweckverbªnde, Anstalten des 
ºffentlichen Rechts, rechtsfªhige kommunale Stiftungen
Forderungen gegen den sonstigen ºffentlichen Bereich

Forderungs¿bersicht

Anlage 6 zum Jahresabschluss 2021 des ZSPNV Rheinland-Pfalz S¿dSeite 1
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Anhang

für das Haushaltsjahr 2021
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Gliederung

1. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1 Vorbemerkung

1.2 Erläuterungen zum Eigenkapital und der Ergebnisrechnung

1.3 Weitere Bewertungsgrundsätze

1.4 Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

1.5 Sonstige Angaben

- SPNV-Verkehrsverträge
- Angaben zur Fahrzeugfinanzierung im DNSW Los 2
- Angaben zur Fahrzeugfinanzierung im ENS Los 1
- Angaben zur Fahrzeugfinanzierung im ENS Los 2
- Personalbestand

2. Unterlassen von Angaben und Erläuterungen
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Erläuterungen

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1.1 Vorbemerkung

Das Nahverkehrsgesetz (NVG) sieht keine Ausstattung des Zweckverbandes mit
Eigenkapital vor.

Für die Wahrnehmung der Verwaltungsgeschäfte stellt der Landesbetrieb Mobilität
aktuell weiterhin das notwendige Verwaltungspersonal und die Verwaltungsein-
richtung zur Verfügung (vgl. § 6 Abs. 6 NVG a. F.).
Die formale Umsetzung der Neufassung des NVG und der dadurch erforderlichen
Anpassungen sowie zu schließenden Vereinbarungen, befindet sich noch im
Umsetzungsprozess.

Zur Durchführung seiner Aufgaben erhält der Zweckverband Zuweisungen des Landes
(gemäß §10 Abs. 2 NVG a. F.; vgl. auch § 16 NVG n. F.) sowie Sonderzuweisungen
nach dem Landeshaushalt Rheinland-Pfalz.

Bei Gründung des ZSPNV Süd wurde von den Mitgliedern kein Stammkapital
eingezahlt, so dass der ZSPNV Süd neben den o.g. Zuweisungen über keine weiteren
Finanzmittel verfügt.

1.2 Erläuterungen zum Eigenkapital und der Ergebnisrechnung

Das Eigenkapital des ZSPNV Süd ist aufgrund der geltenden vorgenannten
Rechtsgrundlagen in seiner Bilanz mit 0,00 € auszuweisen.

Folglich schließt die Ergebnisrechnung des ZSPNV Süd - unter gleichbleibenden
Voraussetzungen - grundsätzlich mit einem Jahresergebnis von 0,00 €. Ein (vor
zahlungsneutraler Abschlussbuchung gegen das Land) erzielter Jahresfehlbetrag oder
Jahresüberschuss wird grundsätzlich durch das Land „ausgeglichen“ und als
Forderung bzw. Verbindlichkeit gegenüber dem Land in der Bilanz ausgewiesen
(Ausgleich durch das Land).

1.3 Weitere Bewertungsgrundsätze

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennbetrag
ausgewiesen.

Forderungen
Alle zum 31.12.2021 offenen Forderungen sind mit den Nominalwerten ausgewiesen.
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Verbindlichkeiten
Alle zum 31.12.2021 offenen Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen
passiviert.

Rückstellungen
Für die Abrechnung noch nicht finalisierter Schlussrechnungen aus SPNV-
Verkehrsverträgen werden aufgrund der daraus zu erwartenden Forderungen an den
ZSPNV Süd entsprechende Rückstellungen gem. § 36 Abs.1 Ziffer 10 GemHVO
gebildet. Dabei handelt es sich um hinsichtlich des Zeitpunktes und der Höhe nach
noch ungewisse Verbindlichkeiten. Diese werden auf Basis der bereits vorliegenden
Entwürfe zu den jeweiligen Schlussabrechnungen, alternativ auf Basis vorsichtiger
Prognosen, bewertet.

Rückstellungen für Pensionen wurden sowohl für Aktive (Bilanzkonto 24111) als
auch für Versorgungsempfänger (Bilanzkonto 24211) eingestellt. Die Rückstellungen
wurden mit Hilfe des Programms HPR 6 der Firma Haessler Information GmbH
vorgenommen und zum Teilwert bilanziert. Den Berechnungen liegt ein
Rechnungszinssatz von 6 % vom Hundert entsprechend den Vorschriften des EStG
zugrunde. Daneben finden die Richttafeln 2018G von Prof. Dr. Klaus Heubeck
Anwendung. In aller Regel hat dies aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung zu
einer Erhöhung der zu bildenden Rückstellungen geführt. Die Berechnung wurde von
der pfälzischen Pensionsanstalt (ppa) durchgeführt.
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1.4 Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

Da der ZSPNV Süd nach § 6 Abs. 6 NVG für die Wahrnehmung der laufenden
Geschäfte sowie für die Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse der
Verbandsversammlung das notwendige Verwaltungspersonal und die
Verwaltungseinrichtungen vom Landesbetrieb Mobilität unentgeltlich zur Verfügung
gestellt bekommt und darüber hinaus keine finanziellen Beteiligungen an
Vermögensgegenständen getätigt hat, weist Position 1.2. der Bilanz –
Sachanlagevermögen – einen Wert von 0,00 € aus.

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich prinzipiell um
Auszahlungen, die bereits in 2021 getätigt wurden, tatsächlich aber Aufwand des
Jahres 2022 darstellen (periodenfremder Aufwand). Der Betrag dieser beläuft sich auf
11.209,32 €

Darin enthalten sind klassischerweise die Januargehälter der Beamten, die noch im
Dezember des alten Jahres auszuzahlen sind sowie vorab bezahlte Leistungen an
Versorgungskassen.

Erhebliche Veränderungen zum Vorjahr

Der Ausgleich der Ergebnisrechnung des ZSPNV Süd wird grundsätzlich jedes Jahr
der Höhe nach – aufgrund der Finanzierung des Zweckverbandes gemäß NVG (vgl.
1.1) – als Forderung (so negativ) bzw. als Verbindlichkeit (so positiv) gegen das Land
bilanziert.

Die im Rahmen von Verkehrsverträgen erbrachten Leistungen von
Eisenbahnverkehrsunternehmen werden jährlich in Form einer Schlussrechnung
spitzabgerechnet. Für zurückliegende, noch nicht schlussgerechnete Jahre sind im
Rahmen des Jahresabschlusses bei zu erwartenden Nachzahlungen grundsätzlich
Rückstellungen zu bilden, da diese Finanzielle Verpflichtungen des Zweckverbandes
darstellen. Diese unterliegen aufgrund einer Vielzahl an dynamischen Einflussfaktoren
(z.B. aufgrund von Energiepreisschwankungen, Erlösgarantien) und der den
Verkehrsverträgen per se zugrundeliegenden hohen finanziellen Volumen nicht
unerheblichen Schwankungen.

In der Ergebnisrechnung 2020 wurde ein Jahresfehlbetrag erzielt, welcher (aufgrund
der in 1.1 und 1.2 erläuterten Rahmenbedingungen des ZSPNV Süd) durch eine
zahlungsneutrale Bilanzbuchung „Forderungen gegen das Land“ in Höhe von
3.404.196,39 € ausgeglichen wurde. Diese wurde sodann im Rahmen der
Jahresabschlussarbeiten 2021 wieder entsprechend aufgelöst.

Zum 31.12.2021 wurde – resultierend aus den im Rahmen des Jahresabschlusses zu
bildenden Rückstellungen für finanzielle Verpflichtungen aus Verkehrsverträgen (vgl.
Rechenschaftsbericht) – wie im Vorjahr ebenfalls ein Jahresfehlbetrag erzielt. Dieser
ist erneut vollumfänglich in Höhe von 1.474.750,34 € durch eine zahlungsneutrale
Forderung gegen das Land zum Ausgleich der Ergebnisrechnung ausgeglichen
worden. Inklusive der Jahresabschlussbuchung zum Ausgleich der Ergebnisrechnung
2021 belaufen sich die Forderungen aus Transferleistungen gegenüber dem Land
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auf 1.496.013,74 € (Bilanzkonto 15442000) und weisen damit eine Veränderung zum
Vorjahr in Höhe von -1.976.513,53 € aus (Vorjahreswert 3.472.527,27 €).

Zum 31.12.2021 bestanden offene privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen (Bilanzkonto 16500000) in Höhe von 571,14 €. Daraus ergibt sich
eine Veränderung zum Vorjahr in Höhe von -24.254,22 €.

Insgesamt wurden für 2021 Forderungen in Höhe von 1.631.557,57 € aktiviert.

Der Kassenbestand beläuft sich zum Bilanzstichtag 31.12.2021 auf 4.118.548,51 €
Die Abweichung des Kassenbestandes zum Vorjahres-Ist beträgt somit 2.497.764,58
€.

Für das Jahr 2021 wurde die Höhe der Urlaubsrückstellungen aktuell ermittelt und
entsprechende Rückstellungen in Höhe von € 20.061,68 € gebildet (Bilanzkonto
29100000).

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 sind Rückstellungen für sonstige
finanzielle Verpflichtungen (Bilanzkonto 29500000) in Höhe von 5.641.247,00 €
eingestellt worden.

Diese Bilanzposition beinhaltet die Summe der Rückstellungen für nicht finalisierte
Schlussrechnungen bis zum Bilanzstichtag, welche finanzielle Verpflichtungen für den
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd darstellen. Diese
insbesondere der Summe nach noch ungewissen Verbindlichkeiten werden jährlich
auf Basis von entsprechenden Entwürfen von Schlussrechnungen, so diese bereits
vorliegen, und/oder auf Basis vorsichtiger Schätzungen ermittelt. Dabei entstehen per
se jährlich Abweichungen zum Vorjahr, da die Spitzabrechnung von
Verkehrsverträgen einen laufenden Prozess darstellt, bei dem jedes Jahr ein anderer
Stand verzeichnet wird und entsprechend abzubilden ist. Die Abweichung zum
Vorjahres-Ist beträgt zum 31.12.2021 € 1.026.754,00 €.

Insgesamt wurden im Jahr 2021 Rückstellungen in Höhe von 6.091.155,69 €
gebildet.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten
Bereich (Bilanzkonto 35500000) belaufen sich zum 31.12.2021 auf 84.882,99 € und
sind damit 100.608,95 € niedriger als im Vorjahr.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem privaten Bereich
(Bilanzkonto 36500000) weisen zum Bilanzstichtag eine Summe in Höhe von
13.227,63 € auf und liegen damit 13.227,63 € höher als im Vorjahr.

In Summe belaufen sich die Verbindlichkeiten ausweislich der Bilanz auf -230.825,91
€ und weisen somit insgesamt eine Abweichung zum Vorjahres-Ist in Höhe von
561.605,33 € auf.
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1.5 Sonstige Angaben

Finanzielle Verpflichtungen bestehen insbesondere aufgrund der langjährig
geschlossenen SPNV-Verkehrsverträge.

Zum 31. Dezember 2021 bestanden im Schienenpersonennahverkehr im südlichen
Rheinland-Pfalz 16 öffentliche Dienstleistungsaufträge mit Eisenbahnunternehmen, im
Rahmen derer ca. 22,5 Mio. Zugkilometer erbracht wurden. Die Vertragslaufzeiten und
dadurch entstehende langjährige finanzielle Verpflichtungen des ZSPNV Süd sind
in der folgenden Tabelle dargestellt:

Tabelle 1: Bestehende SPNV-Verkehrsverträge des ZSPNV Süd in 2021

Lfd
.

Nr.
Netz

Beginn der
Vertragslaufzeit

(bzw.
Vertragsabschnitt)

Ende der
Vertragslaufzei

t (bzw.
Vertragsabschni

tt)

Betriebsleistung
pro Kalenderjahr
in Mio. Zugkm im

1. FP-Jahr *

Betreiber Bemerkungen

1
Mittelrheinbahn Dez 2008 Dez 2023 0,86

TransRegio
Deutsche
Regionalbahn
GmbH

2
Süd- und
Westpfalznetz:
Los 1 - Westpfalz

Dez 2008 Dez 2023 2,90 DB Regio AG

3
Süd- und
Westpfalznetz:
Los 2 - Südpfalz

Dez 2010 Dez 2023 2,10 DB Regio AG

4
Stadtbahn Karlsruhe
Karlsruhe – Wörth Jan 2017 Dez 2022 0,11

Albtal-Verkehrs-
Gesellschaft
mbH

5
Stadtbahn Karlsruhe
- Wörth -
Germersheim

Dez 2010 Dez 2023 0,54
Albtal-Verkehrs-
Gesellschaft
mbH

6
RE-Netz Rheinland-
Pfalz

Dez 2014 Dez 2029 2,08 DB Regio AG

7
Dieselnetz Südwest,
Los 2 (vlexx)

Dez 2014 Jun 2037 4,90
Vertragsüberga
be: Regental-
bahn AG / Die
Länderbahn an :
vlexx GmbH

5,34 Zugkm ab
dem 3. Fahr-
planjahr

8
Teilnetz Kleyer / S8 Dez 2014 Dez 2036 0,18 DB Regio AG

9

RE Neustadt -
Landau - Karlsruhe
&
RB Landau-
Pirmasens

Dez 2014 Dez 2023 1,61 DB Regio AG
Die Strecke
Landau-
Pirmasens wurde
aus dem
Südpfalznetz
herausgelöst, um
ein Flügeln und
Kuppeln der Züge
in Landau Hbf zu
ermöglichen.

10

KBS 660 => Mainz –
Ludwigshafen –
Landesgrenze
(– Mannheim –
Mannheim-
Friedrichsfeld)

Dez 2014 Dez 2021 1,61 DB Regio AG
Interimsvergabe
bis zur
Betriebsaufnahm
e der S-Bahn
Rhein-Neckar,
Los 2, im
Dezember 2021
auf der Strecke
Mannheim und
Mainz

11
Dieselnetz Südwest:

Los 1
Dez 2015 Dez 2038 2,40 DB Regio AG
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12

Rhein-Haardt-Bahn Dez 2016 Dez 2022 0,38 Rhein-Neckar-
Verkehr GmbH

13

S-Bahn RN Los 1 Dez 2016 Dez 2033 3,06 DB Regio AG

14

Teilnetz Südhessen-
Untermain

Dez 2018 Dez 2033 0,13 Hessische
Landesbahn

15

Elektro Netz Saar
Los 1

Dez 2019 Dez 2034 0,36 DB Regio AG

16

Elektro Netz Saar
Los 2

Dez 2019 Dez 2034 0,01 vlexx GmbH

* Die Angaben basieren auf dem Stand des jeweiligen Vertragsabschlusses und berücksichtigen nicht die Anteile
anderer Aufgabenträger.

Insgesamt bestehen aus den in der Tabelle genannten Verträgen ab 2021 bis zum
jeweiligen Ende der Vertragslaufzeit geschätzte finanzielle Verpflichtungen in Höhe
von ca. 2.624.103.334 €.

Ab Fahrplanjahr 2022 ff beginnende Verkehrsverträge sind sowohl in der Übersicht als
auch in der Prognose der finanziellen Gesamtverpflichtung nicht enthalten.

Angaben zur Fahrzeugfinanzierung im DNSW Los 2

Nach Maßgabe des Verkehrsvertrages im Dieselnetz Südwest (DNSW) Los 2 hat der
ZSPNV Süd sich im Rahmen des Fahrzeugfinanzierungskonzepts des genannten
Netzes verpflichtet, gegenüber den finanzierenden Banken (Kreditgebern) und dem
Leasinggeber eine Kapitaldienstgarantie zu geben.

Die Zahlungsgarantie ist der Höhe nach auf den Anteil des ZSPNV Süd an den
Fahrzeugfinanzierungskosten beschränkt. Die Zahlungspflichten beschränken sich
demnach auf einen Höchstbetrag von insgesamt 382.655.410,22 €.

Diese außerbilanzielle finanzielle Verpflichtung besteht, bis alle gesicherten
Forderungen vollständig, ohne Vorbehalte und endgültig erfüllt wurden.

Die Vertragslaufzeit begann am 14.12.2014 und endet am 13.06.2037.

Angaben zur Fahrzeugfinanzierung im ENS Los 1

Nach Maßgabe des Verkehrsvertrages im Elektro Netz Saar Los 1 hat der ZSPNV Süd
sich im Rahmen des Fahrzeugfinanzierungskonzepts des genannten Netzes ebenfalls
verpflichtet, gegenüber den finanzierenden Banken (Kreditgebern) und dem
Leasinggeber eine Kapitaldienstgarantie zu geben.

Die Zahlungsgarantie ist der Höhe nach auf den Anteil des ZSPNV Süd an den
Fahrzeugfinanzierungskosten beschränkt. Die Zahlungspflichten beschränken sich
demnach auf einen Höchstbetrag von insgesamt 22.114.064,56 €.
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Diese außerbilanzielle finanzielle Verpflichtung besteht, bis alle gesicherten
Forderungen vollständig, ohne Vorbehalte und endgültig erfüllt wurden.

Die Vertragslaufzeit des Verkehrsvertrages begann am 14.12.2019 und endet am
09.12.2034. Die finanziellen Verpflichtungen aus der Kapitaldienstgarantie bestehen
bis 16.12.2049.

Angaben zur Fahrzeugfinanzierung im ENS Los 2

Nach Maßgabe des Verkehrsvertrages im Elektro Netz Saar Los 2 hat der ZSPNV
Süd sich analog des Loses 1 im Rahmen des Fahrzeugfinanzierungskonzepts des
genannten Netzes verpflichtet, gegenüber den finanzierenden Banken (Kreditgebern)
und dem Leasinggeber eine Kapitaldienstgarantie zu geben.

Die Zahlungsgarantie ist der Höhe nach auf den Anteil des ZSPNV Süd an den
Fahrzeugfinanzierungskosten beschränkt. Die Zahlungspflichten beschränken sich
demnach auf einen Höchstbetrag von insgesamt 763.636,34 €.

Diese außerbilanzielle finanzielle Verpflichtung besteht, bis alle gesicherten
Forderungen vollständig, ohne Vorbehalte und endgültig erfüllt wurden.

Die Vertragslaufzeit des Verkehrsvertrages begann am 14.12.2019 und endet am
09.12.2034. Die finanziellen Verpflichtungen aus der Kapitaldienstgarantie bestehen
bis 16.12.2049
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Personalbestand

Verbandsdirektor seit 01.04.2008 ist Herr Michael Heilmann. Er erhält eine
Vergütung entsprechend Beamtenbesoldung und Versorgung.

Verbandsvorsteher seit 14.10.2017 ist Herr Dr. Fritz Brechtel, stellvertretender
Verbandsvorsteher seit 01.01.2020 ist Herr Professor Dr. Marold Wosnitza.

Der ZSPNV Süd hatte darüber hinaus zum Stichtag 31.12.2021 einen geringfügig
beschäftigen Mitarbeiter zur Qualitätskontrolle des SPNV Angebotes, drei weitere zur
Dateneingabe in das Qualitätsmanagementsystem sowie einen weiteren für die
Planung von Veranstaltungsverkehren und die Bearbeitung von Baustellenverkehren,
angestellt.

2. Unterlassen von Angaben und Erläuterungen

Hinweis
Nach § 48 Abs. 4 GemHVO können Angaben und Erläuterungen nach Absatz 2
unterbleiben, soweit sie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung für Gemeinden für die Darstellung der Vermögens- und Finanzlage der
Gemeinde von untergeordneter Bedeutung sind.



Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr
Rheinland-Pfalz Süd
Bahnhofstraße 1
67655 Kaiserslautern

67. Verbandsversammlung am 14.12.2022
Öffentliche Sitzung

TOP 4 Finanzen

TOP 4.1 Finanzielle Situation in den kommenden Jahren

Am 2. November 2022 wurde zwischen dem Bundeskanzler und den Regierungs-
chefinnen und -chefs der Länder vereinbart, die Regionalisierungsmittel im Jahr
2022 um 1 Milliarde Euro zu erhöhen und ab dem Jahr 2023 um jährlich 3,0 Prozent
zu dynamisieren.

Für das Land Rheinland-Pfalz bedeutet dies bis zum Jahr 2031 die folgende Mittel-
entwicklung:

Land 2023 2024 2025 2026 2027

RP 479 860 295,03 494 208 873,53 508 986 492,49 524 205 980,59 539 890 872,12

Land 2028 2029 2030 2031

RP 556 045 071,75 572 671 670,98 589 806 704,71 607 500 905,85

Quelle: Entwurf einer Formulierungshilfe für die Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und
FDP für einen aus der Mitte des Deutschen Bundestages einzubringenden Entwurf eines Achten
Gesetzes zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes (Stand 16.11.2022).

Die Details sind in der Anlage zu dieser Vorlage ausführlich dargestellt.

Bewertung der finanziellen Situation

Spiegelt man diese Zahlen mit der mittelfristigen Finanzplanung der beiden Zweck-
verbände, die auf Basis der vertraglichen Verpflichtungen erstellt wurde, so ergibt
sich in den Jahren 2023 – 2026 das folgende Bild:

Land 2023 2024 2025 2026
Reg-Mittelzuweisun-
gen Rheinland-Pfalz

479 860 295 494 208 873 508 986 492 524 205 980

Mittelbedarf ZÖPNV
Süd

316.241.786 354.815.582 376.314.295 395.474.793

Mittelbedarf
SPNV Nord

293.644.000 293.997.000 317.606.000 334.217.000

Abweichung von den
Zuweisungen

- 130.025.491 -154.603.709 -184.933.803 -205.485.813
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Darauf hinzuweisen ist, dass nicht die gesamte Summe der dem Land Rheinland-
Pfalz zur Verfügung stehenden Regionalisierungsmittel als Grundlage für die Mittel-
zuweisung an die Zweckverbände herangezogen werden kann. Laut Nahverkehrs-
gesetz sind hiervon mindestens 75% der nach § 5 und Anlage 1 des Regionalisie-
rungsgesetzes (RegG) zugewiesenen Mittel für die Finanzierung des SPNV der
Zweckverbände aufzubringen. In den letzten Jahren, und so auch wieder in 2022,
lag der Anteil sogar bei mehr als 85%.

Die restlichen Mittel müssen seitens des Landes für die Verpflichtungen für Infra-
strukturmaßnahmen, tarifliche Maßnahmen und sonstige ÖPNV-Leistungen einge-
plant werden.

Daraus resultieren die folgenden Erkenntnisse:

1. Mit der derzeitigen Mittelausstattung können bestenfalls das Jahr 2023 unter
Verwendung bestehender Haushaltsreste beim Land Rheinland-Pfalz, grö-
ßeren Rückerstattungen aus Schlussabrechnungen und bei einer deutlich
günstigeren Energiepreisentwicklung (als bisher prognostiziert) abgesichert
werden (Best Case).

2. Der Großteil der auf Rheinland-Pfalz entfallenden Regionalisierungsmitteler-
höhung in Höhe von ca. 50 Mio €/Jahr wird durch die Energiekostensteige-
rungen in 2022 (ca. 40 Mio € und vermutlich auch in den Folgejahren) aufge-
zehrt.

3. Spätestens ab 2024 ff. reichen die derzeit seitens des Bundes zugesag-
ten Finanzmittel nicht mehr zur Finanzierung der Bestandverkehre aus.
So wird das jährliche Delta zwischen der Regionalisierungsmittelzuweisung
an Rheinland-Pfalz und der mittelfristigen Finanzplanung beider Zweckver-
bände im Jahr 2025 vsl. schon ca. 180 Mio € betragen und 2026 auf vsl. 200
Mio € angewachsen sein.

Erfolgt dann keine weitere Regionalisierungsmittelerhöhung oder die Einstel-
lung zusätzlicher Landesmittel für 2024 und dann in den Doppelhaushalt
2025/2026, sind massive Angebotsreduzierungen unausweichlich.

4. Neue Projekte und zusätzliche Angebote, die noch nicht vertraglich gebun-
den sind, sind daher aus heutiger Sicht nicht umsetzbar.

Der Zweckverband wird aber deswegen keine Zukunftsplanungen anhalten, um bei
einer weiteren Mittelerhöhung oder zusätzlichen Förder-, bzw. Konjunkturprogram-
men in den kommenden Jahren gut aufgestellt zu sein. Dies gilt insbesondere für
die jetzt anlaufenden Planungen „Rheinland-Pfalz-Takt 2030+“ sowie die Kosten-,
Nutzenuntersuchungen zur Reaktivierung stillgelegter Strecken.

BESCHLUSSVORSCHLAG

Die Verbandsversammlung nimmt den Bericht zur Kenntnis.



Erstelldatum: 16.11.2022 

 
 

Entwurf einer Formulierungshilfe  

f¿r die Fraktionen SPD, B¦NDNIS 90/DIE GR¦NEN und FDP f¿r einen 

aus der Mitte des Deutschen Bundestages einzubringenden 

 

Entwurf eines Achten Gesetzes zur  nderung des Regionalisierungsgeset-

zes 
 

A.  Problem und Ziel 

Zur Abfederung von Preissteigerungen infolge des Ukrainekriegs und f¿r den Ausbau- und 

Modernisierungspakt zum ºffentlichen Personennahverkehr (¥PNV) wurde am 2. November 

2022 zwischen dem Bundeskanzler und den Regierungschefinnen und -chefs der Lªnder ver-

einbart, die Regionalisierungsmittel im Jahr 2022 um 1 Milliarde Euro zu erhºhen und ab 

dem Jahr 2023 um jªhrlich 3,0 Prozent zu dynamisieren. So sollen dem System notwendige 

finanzielle Mittel zur Verf¿gung gestellt werden, damit der ¥PNV mindestens auf dem beste-

henden Niveau seinen Beitrag zur Verkehrswende und bei der Erreichung der Klimaschutz-

ziele leisten kann.  

 

B.  Lºsung 

Die Regionalisierungsmittel werden im Jahr 2022 um 1 Milliarde Euro erhºht.  

Die jªhrliche Dynamisierungsrate der Regionalisierungsmittel wird ab dem Jahr 2023 von 1,8 

vom Hundert auf 3,0 vom Hundert erhºht. 

 

Unter Ber¿cksichtigung der Dynamisierung und der zusªtzlichen Erhºhung um 1 Milliarde 

Euro in 2022 belaufen sich die zusªtzlichen Mittel im Zeitraum 2022 bis 2031 auf rd. 17,3 

Milliarden Euro. 

 

C.  Alternativen 

Keine. 
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D.  Haushaltsausgaben ohne Erf¿llungsaufwand 

 

Haushaltsausgaben des Bundes 

F¿r den Bund ergibt sich f¿r die Jahre 2022 bis 2031 eine Haushaltsbelastung durch Steuer-

mindereinnahmen von insgesamt rd. 17,3 Milliarden Euro. 

 

Haushaltsausgaben der Lªnder 

F¿r die Lªnder ergibt sich f¿r die Jahre 2022 bis 2031 eine Haushaltsentlastung durch Steuer-

mehreinnahmen von insgesamt rd. 17,3 Milliarden Euro. 

 

Haushaltsausgaben der Kommunen 

Keine. 

 

E.  Erf¿llungsaufwand 

E.1 Erf¿llungsaufwand f¿r B¿rgerinnen und B¿rger 

F¿r B¿rgerinnen und B¿rger entsteht kein zusªtzlicher Erf¿llungsaufwand. 

 

 

E.2 Erf¿llungsaufwand f¿r die Wirtschaft 

F¿r die Wirtschaft entsteht kein zusªtzlicher Erf¿llungsaufwand. Insbesondere werden keine 

Informationspflichten neu eingef¿hrt, geªndert oder aufgehoben. 

 

E.3 Erf¿llungsaufwand f¿r die Verwaltung 

F¿r die Verwaltung entsteht kein zusªtzlicher Erf¿llungsaufwand.  

 

F. Weitere Kosten 

Keine. 
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Entwurf einer Formulierungshilfe 

f¿r die Fraktionen SPD, B¦NDNIS 90/DIE GR¦NEN und FDP f¿r einen  

aus der Mitte des Deutschen Bundestages einzubringenden 

 

Entwurf eines Achten Gesetzes zur  nderung des Regionalisierungsgesetzes 

 

Vom é 

 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 

 

Artikel 1 

 

Das Regionalisierungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2395), das zuletzt 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Mai 2022 (BGBl. I S. 812) geªndert worden ist, wird 

wie folgt geªndert: 

 

 

1. Ä 5 wird wie folgt geªndert: 

 

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

 

Ă(3) Ab dem Jahr 2017 bis einschlieÇlich des Jahres 2022 steigt der in Absatz 2 bezeichnete 

Betrag jªhrlich um 1,8 vom Hundert. Ab dem Jahr 2023 bis einschlieÇlich des Jahres 2031 

steigt der in Absatz 2 bezeichnete Betrag jªhrlich um 3,0 vom Hundert.ñ 

 

b) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

Ă(6) Ab dem Jahr 2017 bis einschlieÇlich des Jahres 2022 steigt der in Absatz 5 genannte Be-

trag jªhrlich um 1,8 vom Hundert. Ab dem Jahr 2023 bis einschlieÇlich des Jahres 2031 steigt 

der in Absatz 5 bezeichnete Betrag jªhrlich um 3,0 vom Hundert.ñ 

 

c) In Absatz 10 wird folgender Satz 2 angef¿gt: 

ĂAbweichend von Ä 37 Abs. 2 ERegG erhºhen sich die Entgelte f¿r die Nutzung von Eisen-

bahnanlagen und f¿r die Nutzung von Personenbahnhºfen im Jahr 2023 um 1,8 vom Hundert.ñ 
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d) Absatz 11 wird wie folgt geªndert: 

aa) Satz 1 Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 

Ă4. f¿r das Jahr 2023: 467 393 058,00 Euro.ñ 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

ĂAb dem Jahr 2024 bis einschlieÇlich des Jahres 2031 steigt der Betrag jªhrlich um 3,0 vom 

Hundert des Betrags des jeweiligen Vorjahres.ñ 

 

e) Die folgenden Absªtze 13 und 14 werden angef¿gt: 

Ă(13) ¦ber die in den Anlagen 1, 2 und 3 festgelegten Betrªge hinaus erhalten die Lªnder im 

Jahr 2022 zusªtzliche Regionalisierungsmittel in Hºhe von 1 Milliarde Euro. Der in Satz 1 

bezeichnete Betrag steigt ab dem Jahr 2023 bis einschlieÇlich des Jahres 2031 jªhrlich um 3,0 

vom Hundert. 

 

(14) Die sich nach Absatz 13 ergebenden absoluten Zahlbetrªge sind nach MaÇgabe der An-

lage 4 auf die Lªnder zu verteilen. Der Jahresbetrag f¿r das Jahr 2022 ist spªtestens mit Ab-

lauf des 30. Dezember 2022 zu ¿berweisen. Ab dem Jahr 2023 ist von dem jeweiligen Jahres-

betrag je ein Zwºlftel zum 15. Tag eines jeden Monats zu ¿berweisen.ñ 

 

2. In Ä 6 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ĂAnlage 4ñ durch die Angabe ĂAnlage 5ñ 

ersetzt. 

 

3. In Ä 7 Absatz 12 Satz 1 wird die Angabe ĂAnlage 5ñ durch die Angabe ĂAnlage 6ñ 

ersetzt. 

 

4. Ä 8 Absatz 6 wird wie folgt geªndert: 

 

a)  In Satz 1 wird die Angabe ĂAnlage 6ñ durch die Angabe ĂAnlage 7ñ ersetzt. 

 

b)  In Satz 2 wird die Angabe ĂAnlage 4ñ durch die Angabe ĂAnlage 5ñ ersetzt. 

 

5. In Anlage 1 werden die Spalten der Jahre 2023 bis 2031 wie folgt gefasst: 
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[ŀƴŘ αнлно нлнп нлнр нлнс нлнт 

.² м лум ттс соуΣнт м мно ото тонΣлм   м мсс рлн тумΣут   м нлф нрп отуΣмп   м нро ром рофΣсс 

. ̧ м прс рфн фтфΣут м рлс оуо пуоΣср   м ррт урл пуоΣфс   м слф трт ллтΣлн   м ссо оср ропΣлс 

.9 пст омп ппуΣон пту утт флоΣуу    пфл тлп урпΣом    рло опм рснΣоф    рмс нфп уоуΣрф 

.. пон фрл фооΣфр поф нтл ротΣоф    ппр рсф фомΣтс    про нтп фтрΣту    псм лпм олфΣрл 

I. ру мпо тсоΣнф сл прп уплΣон    сн урн нрнΣрф    ср нму уппΣнм    ст стл успΣом 

II нлл трм ууфΣоп нлу рнм фсуΣтс    нмс ртт ртсΣно    ннп рру лсмΣлл    нон унн пррΣлр 

I9 сум прр фмлΣфм тлн лпм нтфΣнт    тно ноу тнфΣфс    тпр лрс мптΣут    тст ром сфсΣлл 

a± нос рфм фнрΣмп ноу сфн тмнΣрл    нпл тлс смпΣот    нпо суу тууΣос    нпс соо нрсΣун 

bL улн фнр лмуΣфн уну мнт плрΣсм    урп млф ртоΣро    уул суп уутΣрл    флу лтр сффΣто 

b² мΦсрн сфр нлнΣор м тмт ром прфΣрн   м туп ттл пссΣпр   м урм нсм мппΣпу   м фнл моп фсфΣтс 

wt птф усл нфрΣло пфп нлу утоΣро    рлу фус пфнΣпф    рнп нлр фулΣрф    роф уфл утнΣмн 

{[ ммо орн унрΣрф ммс мус спсΣно    ммф луу птуΣрт    мнн мул млуΣуу    мнр орл лртΣот 

{b рот ноо сффΣом рпп рср уссΣом    ррм урп прнΣфф    рсл фрп нмоΣул    ртл мло нфмΣнр 

{¢ осл птн ффлΣро осо утн лмсΣнп    ост мпл унуΣоп    отм усм сррΣнл    отс рор олпΣфм 

{I олф рфн смнΣму онл сср сфтΣрр    оон мро тноΣлп    опо спм рттΣрр    орр рлф ппоΣло 

¢I нфф ннф ппфΣон оло нфп оттΣлн    олт опо сноΣоо    омн офр лрсΣфо    омт пуо нуфΣнр 
 

[ŀƴŘ нлну нлнф нлол нлом 

.²   м нфф отт ллмΣфо   м опс уоп лснΣфт   м офр фул оутΣпт   м пот урф тффΣлф 

. ̧  м тму трн пноΣлп   м ттр фср пфсΣоф   м уор лсп птсΣфс   м уфл ммс пммΣнт 

.9    рнф рсм стнΣом    рпо мтл улмΣну    ррт ммф утнΣпф    рто уоо псуΣст 

..    псу урр лппΣмп    птс тоо смсΣнс    пуп ссн фооΣмс    пфф нлн унмΣмт 

I.    тл нмм олуΣср    тн упо нтрΣуу    тр рсф фтлΣфт    тт уот лтлΣмл 

II    нпм оул смлΣпу    нрл нпн тмрΣло    нрф пмф олоΣол    нст нлм уунΣпл 

I9    тфл стп рфпΣус    умп рнс нофΣсф    уоф лфт отсΣлу    усп нтл нфтΣос 

a±    нпф рор лтоΣпф    нрн оуф лнфΣно    нрр муф сплΣтр    нсн упр онфΣфт 

bL    фос омт оппΣну    фср ппт мсфΣфс    ффр птл унлΣпт   м лнр ооп фпрΣлф 

b²   м ффм птр луфΣрп   н лср ост пфрΣло   н мпм флм ммтΣнт   н нлс мру мрлΣту 

wt    ррс лпр лтмΣтр    ртн стм стлΣфу    руф улс тлпΣтм    слт рлл флрΣур 

{[    мну слл нплΣсу    мом фон смфΣфо    мор опф нлмΣтн    моф плф сттΣтт 

{b    ртф нфс прпΣрр    руу рну ммпΣст    рфт тфн олтΣсм    смр тнс лтсΣуо 

{¢    оум мпп лссΣрл    оур тлм пннΣру    офл муф мфлΣот    плм уфп уссΣлу 

{I    ост унн снфΣро    оул рмл упсΣпл    офо снф омрΣфм    плр поу мфрΣоф 

¢I    онн рур лнуΣоо    онт тму лутΣот    оон урт рнпΣоп    опн упо нрлΣлтά 
 

 

6. In Anlage 2 werden in Teil B die Spalten der Jahre 2023 bis 2031 wie folgt gefasst: 

 

 

[ŀƴŘ αнлно нлнп нлнр нлнс нлнт 

.9 п сто тплΣсл п умо фрнΣум п фру отмΣпл р млт мннΣрп р нсл оосΣнн 

.. пл тпр улмΣмф пм фсу мтрΣнн по ннт ннлΣпу пп рнп лотΣмл пр урф труΣнм 
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a± оу ооф опсΣоу оф пуф рнсΣтт пл стп нмнΣру пм уфп поуΣфр по мрм нтнΣмн 
{[ м мпс остΣру м мул труΣсл м нмс мумΣос м нрн сссΣул м нфл нпсΣум 
{b рс рсу српΣнр ру нср тмоΣут сл лмо сурΣнф см умп лфрΣур со ссу рмуΣтн 
{¢ рс мнт тсмΣну рт умм рфпΣмн рф рпр фпмΣфр см оон онлΣнл со мтн нуфΣум 
¢I ом стм упоΣол он снм ффуΣсл оо слл сруΣрс оп слу стуΣон ор спс фоуΣст 

 

[ŀƴŘ нлну нлнф нлол нлом 

.9 р пму мпсΣол р рул сфлΣсф р тпу мммΣпм р фнл ррпΣтс 

.. пт нор ррлΣфр пу срн смтΣпу рл ммн мфсΣлм рм смр рсмΣуф 
a± пп ппр умлΣнф пр ттф мупΣрф пт мрн рслΣмо пу рст мосΣфп 
{[ м ону фрпΣнм м осу уннΣуп м плф уутΣрн м прн мупΣмр 
{b ср рту ртпΣнф ст рпр фомΣрм сф ртн олфΣпс тм срф птуΣтп 
{¢ ср лст пруΣрл ст лмф пунΣнс сф лол лссΣто тм млл фсуΣто 
¢I ос тмс опсΣуо от умт уотΣно оу фрн отнΣор пл мнл фпоΣрнά 

 

 

7. In Anlage 3 werden die Spalten der Jahre 2023 bis 2031 wie folgt gefasst: 

 

 

[ŀƴŘ αнлно нлнп нлнр нлнс нлнт 

.²   ро тут рфоΣмм   рр урр успΣпл   ру ллл олсΣуу   сл мнр фумΣул   сн онт рмлΣмс 

. ̧   тн пнп лосΣон   тп уфф сфсΣрм   тт пру тмпΣст   ул лоф русΣрф   ун тлр лупΣтр 

.9   но пст фтсΣпп   нп лпф фллΣтр   нп спр морΣрт   нр нул упуΣнм   нр фон рннΣфу 

..   но ррн фнтΣфу   но фнт фнсΣсс   нп оло тпоΣут   нп трм оолΣму   нр нло уфуΣол 

I.   н уфл ффтΣлс   о ллр флтΣор   о мнр ммлΣот   о нпн тулΣфо   о осп сффΣмо 

II   ф фум сфмΣтр   мл осу лонΣлм   мл тсу рсфΣмс   мм мср отмΣмл   мм ртс нуфΣпр 

I9   оо ууо лонΣтр   оп флс рсуΣуо   ор фсл роуΣру   от лпр оопΣлр   оу мсн урнΣтс 

a±   мо стл ллпΣос   мо уом сптΣпт   мо ффл сусΣмр   мп мфф сорΣфп   мп плу ромΣмл 

bL   оф фнн ссоΣлп   пм мтр тспΣор   пн пст сотΣру   по туф ллнΣфп   пр мрл фмсΣмн 

b²   ун мтп рофΣрл   ур офу нфтΣсм   уу тпм рнпΣмо   фн лпт рпнΣрф   фр птн лрпΣтф 

wt   но урф оуфΣсо   нп ртн уннΣфр   нр олт рууΣун   нс лсп онрΣмм   нс упп нлмΣфс 

{[   р сфо лтрΣпп   р уор сутΣон   р фум тонΣмр   с мот нссΣус   с нфс трлΣмл 

{b   нф рнп тсоΣпу   нф фто тмлΣпт   ол пно лннΣлл   ол фсп ффрΣно   ом рмн млсΣмп 

{¢   нл тмп лнуΣмп   нл фсс тррΣсс   нм нмр рнлΣпр   нм роф лсуΣсс   нм усн форΣул 

{I   мр офо пмфΣот   мр фпо ффлΣмр   мс рмр мфнΣоф   мт лус оусΣмо   мт стс птпΣсл 

¢I   мс прн фмфΣсо   мс тлн нттΣнр   мс фрн нтнΣпс   мт нро рртΣтт   мт рру мтсΣоу 
 

[ŀƴŘ нлну нлнф нлол нлом 

.²   сп слт лмсΣуп   сс фсс српΣсу   сф пмл нурΣнф   тм пфн рфоΣуп 

. ̧   ур прф ллрΣтф   уу оло тнтΣрн   фм нпн нмфΣпр   фо фтф пусΣло 

.9   нс слл лмсΣур   нт нуп тсрΣрт   нт фус срфΣмф   ну унс нруΣфт 

..   нр ссл умрΣтл   нс мно ллфΣмл   нс руф уофΣоу   нт оут ропΣрс 
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I.   о пфм лмоΣфн   о снм утфΣот   о трт прпΣуо   о утл мтуΣпт 

II   мн ллм умпΣлс   мн ппн прмΣпу   мн уфу тнрΣрн   мо нур сутΣнф 

I9   оф омо рроΣму   пл пфф пфоΣро   пм тнм нлуΣмл   пн фтн уппΣор 

a±   мп смт мулΣнф   мп унр оулΣтс   мр лон фмтΣул   мр пуо флрΣоо 

bL   пс ррр мооΣфф   пу лло рмоΣрф   пф пфс оорΣрн   рл фум ннрΣрф 

b²   фф лмф мфпΣфо   млн сфо ноуΣсо   млс пфу слтΣст   млф сфо рсрΣфл 

wt   нт спт пмоΣрп   ну птп ммоΣрп   нф онс лфоΣсф   ол нлр утсΣрл 

{[   с псл нтуΣтф   с снт фрнΣмн   с тфф утмΣсм   т лло устΣтр 

{b   он лсп мтрΣнл   он снм ллтΣрн   оо мун офнΣлм   оп мтт усоΣтт 

{¢   нн мус онмΣмф   нн рлф фттΣро   нн уоо лурΣрт   но рму лтуΣмп 

{I   му нуу тлрΣмм   му фмф рунΣтм   мф ртм уроΣмо   нл мрф ллуΣтн 

¢I   мт уср лмрΣну   му мтр ллсΣсп   му пус фруΣмр   мф лпм рссΣуфά 
 

 

8. Nach Anlage 3 wird folgende Anlage 4 eingef¿gt: 

 

ĂAnlage 4 
(zu Ä 5 Absatz 13 und 14) 

 

Verteilung der zusªtzlichen Regionalisierungsmittel auf alle Lªnder in absoluten 
Zahlbetrªgen f¿r die Jahre 2022 bis einschlieÇlich 2031 

 

[ŀƴŘ нлнн нлно нлнп нлнр нлнс 

.²   ммп мор слфΣтс   мму рон пллΣлл   мно лфл нтрΣсм   мнт умс лмлΣст   мон рлл оутΣпл 

. ̧   мрп оно флнΣпп   мрф слм тсрΣур   мср лрт плфΣрс   мтл сфс трлΣол   мтс оуп нрлΣпн 

.9   рл псп лнпΣоф   рм тмс стсΣуо   рн ффф лтлΣтф   рп омл тфтΣом   рр тмм тнрΣол 

..   рм лум утуΣлр   рм фло уурΣсм   рн тол нтпΣфс   ро рру псуΣмл   рп рпп умфΣтн 

I.   с мнс унфΣнт   с отл фнсΣуо   с снп мрсΣмл   с уус упрΣнф   т мпс мртΣпл 

II   нм мтр слфΣтс   нм ффс тулΣпф   нн упу мсоΣпн   но тол уонΣнн   нп слр нсфΣст 

I9   тн птф лнпΣоф   тп ссу псуΣнф   тс фнп лптΣтм   тф нпс сфпΣмф   ум сот нтмΣтл 

a±   нф тсн псоΣпм   ол мнп тсмΣтм   ол пул фтсΣсс   ол уом прнΣнн   ом нфм фмтΣрм 

bL   ур олл путΣул   ут фту лтуΣлр   фл тоф рроΣнт   фо рус птлΣсс   фс пфу оулΣно 

b²   мтп ноф лнпΣоф   мум луф лтоΣмт   муу мфо олфΣтс   мфр рсл унлΣот   нлн упс оорΣмм 

wt   рм лро сруΣрп   рн ртф нофΣлн   рп мрм ппмΣлт   рр ттл сроΣфо   рт поу нуоΣнс 

{[   мн ноф лнпΣоф   мн рпр флнΣпп   мн усл мтуΣлр   мо мун лмуΣуу   мо рнп ттнΣтл 

{b   сп лтс опмΣпс   ср лсп лфрΣмн   сс лро ппрΣнф   ст лпо рфуΣтф   су нот фрнΣлс 

{¢   пр луп лтоΣмт   пр спт тссΣмл   пс нлп тлпΣфо   пс трн фммΣлп   пт пср фмуΣоп 

{I   он трл нпоΣфл   оо фнн стоΣмт   ор мор фтнΣфу   ос офп тоуΣрф   от сро пурΣпт 

¢I   ор тлт улпΣуу   ос нрт рлтΣон   ос улт лмфΣур   от орт фотΣпс   оу лнм ууоΣтн 
 

[ŀƴŘ нлнт нлну нлнф нлол нлом 

.²   мот орм фноΣон   мпн отр олмΣлр   мпт ртр нспΣуп   мрн фсл онпΣрр   мрт рпф мопΣну 

. ̧   мун нру нпнΣпс   муу онт лфоΣмп   мфп рфс лпнΣпо   нлм лтм сопΣол   нлт мло туоΣоо 
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.9   рт мпт унфΣнп   ру сму тфоΣфп   сл мнт туоΣос   см стп рррΣнн   со рнп тфмΣуу 

..   рр рпн мпфΣун   рс рпф лспΣпс   рт рст слрΣфо   ру рфс осрΣтн   сл орп нрсΣсф 

I.   т пмп уолΣлу   т сфо мфмΣру   т фум румΣпн   у нул орлΣту   у рну тсмΣол 

II   нр рмл умрΣсо   нс ппу рпфΣсл   нт пмф рутΣуу   ну пнр лупΣтр   нф нтт уотΣол 

I9   уп лфф фсмΣуп   ус сор ттпΣфн   уф нпф нпсΣсф   фм фпм ррпΣрт   фп сфф улмΣнм 

a±   ом трн нснΣпн   он нмн лсрΣол   он стл утфΣом   оо мну номΣол   оп мнн лтуΣнп 

bL   фф пфф спрΣрр   млн рфп моуΣнр   млр тур фрлΣтл   млф лтр тлмΣом   ммн опт фтнΣор 

b²   нмл офн фтсΣлл   нму нлф уроΣсп   ннс олс офлΣнр   ноп сфн оолΣнл   нпм тоо мллΣмм 

wt   рф мрс флтΣтс   сл фнс фррΣну   сн тпу тспΣрр   сп снс нупΣлл   сс рср лтнΣрн 

{[   мо утс ннтΣфн   мп нос рфуΣмс   мп слс млнΣлм   мп фуп фсоΣмс   мр поп рмнΣлр 

{b   сф ппо снтΣол   тл ссл ннуΣуф   тм уут онтΣом   то мнп пртΣпо   тр ому мфмΣмс 

{¢   пу мтф снуΣпр   пу уфн нтсΣфн   пф слр рннΣрм   рл омт ррфΣту   рм унт лусΣру 

{I   оу фро утлΣфл   пл оло лрмΣло   пм сфо оноΣфу   по мол тплΣрс   пп пнп сснΣтт 

¢I   оу сфо мтрΣсл   оф осф ослΣоу   пл лрн пфнΣнс   пл тоф фпоΣтр   пм фсн мпнΣлт 
ñ 

 

9. Die bisherigen Anlagen 4 bis 6 werden die Anlagen 5 bis 7. 

 

 

Artikel 2 

 

Dieses Gesetz tritt am 21. Dezember 2022 in Kraft. 

  



- 9 - 

  
 

Begr¿ndung 
 

A. Allgemeiner Teil 

 

I.  Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelung 

 

Zur Abfederung von Preissteigerungen infolge des Ukrainekriegs und f¿r den Ausbau- und 

Modernisierungspakt zum ºffentlichen Personennahverkehr (¥PNV) wurde am 2. November 

2022 zwischen dem Bundeskanzler und den Regierungschefinnen und -chefs der Lªnder ver-

einbart, die Regionalisierungsmittel im Jahr 2022 um 1 Milliarde Euro zu erhºhen und ab 

dem Jahr 2023 um jªhrlich 3,0 Prozent zu dynamisieren. So sollen dem System notwendige 

finanzielle Mittel zur Verf¿gung gestellt werden, damit der ¥PNV mindestens auf dem beste-

henden Niveau seinen Beitrag zur Verkehrswende und bei der Erreichung der Klimaschutz-

ziele leisten kann. 

 

II.  Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

 

Die zusªtzlichen Regionalisierungsmittel betragen im Jahr 2022 insgesamt 1 Milliarde Euro. 

Unter Ber¿cksichtigung der Dynamisierung dieses Betrages sowie der Erhºhung der Dynami-

sierungsrate der bereits bestehenden Mittel werden den Lªndern damit im Zeitraum 2022 bis 

2031 insgesamt rd. 17,3 Milliarden Euro zur Verf¿gung gestellt. 

F¿r die Verteilung der zusªtzlichen Mittel auf die Lªnder wird der Schl¿ssel der Anlage 3 

verwendet. 

 

III.  Alternativen 

 

Keine. 

 

IV.  Gesetzgebungskompetenz 

 

Dem Bund steht die Gesetzgebungskompetenz nach Artikel 106a des Grundgesetzes zu. 

 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europªischen Union und vºlkerrechtlichen 

Vertrªgen 
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Das Gesetz ist mit dem Recht der Europªischen Union vereinbar, vºlkerrechtliche Vertrªge 

sind nicht betroffen. 

 

VI.  Gesetzesfolgen 

 

Der Gesetzentwurf f¿hrt dazu, dass den Lªndern f¿r den ºffentlichen Personennahverkehr 

insbesondere f¿r den Schienenpersonennahverkehr zusªtzliche Finanzmittel zur Verf¿gung 

gestellt werden. Dadurch wird die Grundlage geschaffen, um die Nutzung des ºffentlichen 

Personennahverkehrs attraktiver zu gestalten und die Fahrgastzahlen zu erhºhen. 

 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

 

Die bestehenden Verfahrensgrundsªtze und ïregeln werden genutzt. Dadurch entsteht kein 

zusªtzlicher Verwaltungsaufwand, sondern lediglich ein Mehraufwand in der Nachweisung 

der zusªtzlichen Mittel. 

 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

 

Das Gesetzesvorhaben trªgt zu einer nachhaltigen Entwicklung bei und ist umfassend mit der 

Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung vereinbar.  

 

Insbesondere der Nachhaltigkeitsindikator II ĂMobilitªt. Mobilitªt sichern ï Umwelt scho-

nenñ (11a) wird mit dem Gesetzentwurf positiv beeinflusst.  

 

Die Verbesserung der Finanzierung des ¥PNV durch den Gesetzentwurf bewirkt, dass der 

umweltfreundliche Verkehrstrªger gestªrkt und wettbewerbsfªhiger wird. Die Stªrkung des 

¥PNV soll ein Betrag zur Verlagerung von Verkehren vom motorisierten Individualverkehr 

zum ¥PNV leisten, wodurch Umweltschutz und Klimaschutz gefºrdert werden. Eine scho-

nende Ressourcennutzung wird gefºrdert, auch was den Energieverbrauch betrifft. Es liefert 

einen Beitrag zur Reduktion von Emissionen von Treibhausgasen. 

 

3. Haushaltsausgaben ohne Erf¿llungsaufwand 
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F¿r den Bund ergibt sich f¿r das Jahr 2022 eine Haushaltsbelastung durch Steuerminderein-

nahmen von insgesamt 1 Milliarde Euro, f¿r den Zeitraum 2022 bis 2031 in Hºhe von rd. 

17,3 Milliarden Euro. 

 

4. Erf¿llungsaufwand 

4.1. Erf¿llungsaufwand f¿r B¿rgerinnen und B¿rger 

 

Das  nderungsgesetz begr¿ndet keine Pflichten f¿r B¿rgerinnen und B¿rger. Ein Erf¿llungs-

aufwand f¿r B¿rgerinnen und B¿rger ergibt sich daher nicht. 

 

4.2. Erf¿llungsaufwand f¿r die Wirtschaft 

 

Das  nderungsgesetz begr¿ndet keine Pflichten f¿r die Wirtschaft. Ein Erf¿llungsaufwand 

f¿r die Wirtschaft ergibt sich daher nicht. 

 

4.3. Erf¿llungsaufwand der Verwaltung 

 

Durch die  nderung im Gesetz ergibt sich kein Erf¿llungsaufwand f¿r die Verwaltung. 

 

5.  Weitere Kosten 

 

Durch das  nderungsgesetz ergeben sich keine Kosten f¿r B¿rgerinnen und B¿rger. Ebenso 

entstehen keine Kosten f¿r die Wirtschaft.  

Es sind keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Einzelpreise, das allgemeine Preisniveau 

oder das Verbraucherpreisniveau zu erwarten. 

 

6. Weitere Gesetzesfolgen 

 

Das Gesetz richtet sich nur an die staatlichen Stellen im Bund und in den Lªndern.  

 

Gleichstellungspolitische Auswirkungen oder Auswirkungen auf den demographischen Wan-

del sind durch dieses Gesetz nicht zu erwarten. Das Gesetz dient dazu, gleichwertige Lebens-

verhªltnisse zu erreichen und ¿ber eine erhºhte ¥PNV-Mobilitªt die Teilhabechancen der 

Menschen in allen Teilrªumen Deutschlands zu gewªhrleisten. 
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VII.  Befristung; Evaluierung 

 

Das Gesetz gilt unbefristet. Eine Evaluierung ist nicht vorgesehen. 

 

B. Besonderer Teil 
 

Zu Artikel 1 Nummer 1 (Ä 5) 

Die Neufassung der Absªtze 3 und 6 sowie Absatz 11 Satz 1 Nummer 4 und Satz 2 ber¿ck-

sichtigt die  nderung der Dynamisierungsrate. Diese wird ab dem Jahr 2023 von 1,8 vom 

Hundert auf 3,0 vom Hundert erhºht. Der Betrag nach Absatz 11 Satz 1 Nummer 4 ist auf-

grund dessen zu erhºhen. 

In Absatz 10 wird ein neuer Satz 2 angef¿gt. Dieser regelt eine f¿r das Jahr 2023 befristete 

Abweichung von Ä 37 Absatz 2 des Eisenbahnregulierungsgesetzes. Die Trassen- und Sta-

tionsentgelte im SPNV sind grundsªtzlich an die Entwicklung der Regionalisierungsmittel 

gekoppelt. F¿r das Jahr 2023 hat eine Genehmigung der Trassen- und Stationsentgelte im 

SPNV bereits stattgefunden. Eine nachtrªgliche  nderung wªre mit unverhªltnismªÇigem 

Aufwand verbunden und zeitlich vor Inkrafttreten des Jahresfahrplan 2023 nicht mehr mach-

bar. Dar¿ber hinaus entst¿nde unnºtige Rechtsunsicherheit. Es ist daher erforderlich, die Er-

hºhung der Trassen- und Stationsentgelte f¿r das Jahr 2023 bei 1,8 Prozent festzuschreiben. 

 

Absatz 13 enthªlt die Summe der f¿r alle Lªnder zusªtzlich zur Verf¿gung gestellten Mittel 

f¿r das Jahr 2022 und regelt die Dynamisierung ab 2023.  

 

Absatz 14 regelt die Verteilung der zusªtzlichen Regionalisierungsmittel auf die Lªnder nach 

Anlage 4 und schreibt die Auszahlungsmodalitªten fest. 

 

Zu Artikel 1 Nummer 2  

Es handelt sich um eine Folgeªnderung.  

 

Zu Artikel 1 Nummer 3 

Es handelt sich um eine Folgeªnderung.  

 

Zu Artikel 1 Nummer 4 
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Es handelt sich um Folgeªnderungen.  

 

Zu Artikel 1 Nummer 5 (Anlage 1) 

Aufgrund der Erhºhung der Dynamisierungsrate sind die Betrªge ab 2023 neu festzusetzen. 

 

Zu Artikel 1 Nummer 6 (Anlage 2) 

Aufgrund der Erhºhung der Dynamisierungsrate sind die Betrªge ab 2023 neu festzusetzen. 

 

Zu Artikel 1 Nummer 7 (Anlage 3) 

Aufgrund der Erhºhung der Dynamisierungsrate sind die Betrªge ab 2023 neu festzusetzen. 

 

Zu Artikel 1 Nummer 8 (Anlage 4) 

In der Anlage 4 ist die Verteilung der zusªtzlichen Regionalisierungsmittel auf alle Lªnder in 

absoluten Zahlbetrªgen f¿r die Jahre 2022 bis einschlieÇlich 2031 in einer Tabelle dargestellt. 

F¿r die Verteilung dieser Mittel wird der Schl¿ssel der Anlage 3 verwendet. 

 

Zu Artikel 1 Nummer 9 (Anlagen 5 bis 7) 

Es handelt sich um Folgeªnderungen.  

 

Zu Artikel 2 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. Das Gesetz soll am 21. Dezember in Kraft treten. 

Dadurch soll ein hinreichender zeitlicher Vorlauf bis zum letztmºglichen ¦berweisungster-

min nach Ä 5 Absatz 14 ermºglicht werden. Die zusªtzlichen Mittel nach Ä 5 Abs. 13, die f¿r 

das Jahr 2022 zur Auszahlung kommen, mindern die Einnahmen des Bundes im Haushalts-

jahr 2022. 



Zweckverband ¥ffentlicher Personennahverkehr 
Rheinland-Pfalz S¿d 
BahnhofstraÇe 1 
67655 Kaiserslautern 
 
 

 

 
 
 
67. Verbandsversammlung am 14.12.2022 
ºffentliche Sitzung 
 
 
 
TOP 4 Finanzen 
 
TOP 4.2 Haushaltssatzung und Haushaltsplan f¿r das Jahr 2023 
 
 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Z¥PNV S¿d f¿r das Jahr 2023 
wurden nach den Regeln der kommunalen Doppik erstellt. 
 
Der Haushalt ber¿cksichtigt den ab dem 11.12.2022 g¿ltigen Jahresfahrplan der 
Verkehrsunternehmen. Grundlage f¿r die Kostenermittlung der Verkehrsleistungen 
sind die entsprechenden Verkehrsvertrªge und -prognosen f¿r das Fahrplanjahr 
2023 ff. 
 
Im Haushaltsplan 2023 nicht einkalkuliert wurden die im Jahr 2022 stark gestiege-
nen Energiekosten. Diese belaufen sich auf rund 20 Mio. ú, welche f¿r den 
Zweckverband ¥PNV S¿d in 2023 allerdings noch nicht final zum Tragen kommen 
werden. 
 
Aller Voraussicht nach erreichen diese Kosten den Z¥PNV S¿d im Rahmen der 
Schlussabrechnungen der einzelnen Verkehrsvertrªge fr¿hestens ab dem Jahr 
2024/2025, wo jene dann sukzessive in den jeweiligen Haushalt mit einkalkuliert 
werden. 
 
Die Haushaltsunterlagen mit den erforderlichen Anlagen sowie dem Vorbericht 
zum Haushaltsplan sind als Anlage beigef¿gt. 
 
 
 
BESCHLUSSVORSCHLAG 
 
Die Verbandsversammlung stimmt der Haushaltssatzung und dem Haus-
haltsplan f¿r das Jahr 2023 zu. 
 
 



 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
 
 
 
ü Vorbericht zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2023 
 
ü Haushaltssatzung des Z¥PNV S¿d 2023 
 
ü ¦bersicht Haushaltsplanung 2023 
 
ü Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 
 
ü Stellenplan 



Vorbericht zur Haushaltssatzung 
und zum Haushaltsplan 2023 

 
 
Allgemeines 
 
GemªÇ Nahverkehrsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz vom 03.02.2021 (GVBl. 
S. 51) obliegt den Landkreisen und kreisfreien Stªdten die Aufgabentrªgerschaft 
f¿r die Planung, Gestaltung und Finanzierung der Angebote des ºffentlichen Per-
sonennahverkehrs, die sie als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung in den beiden 
Zweckverbªnden, die im s¿dlichen sowie im nºrdlichen Landesteil gebildet wur-
den, wahrnehmen. 
 
Dem Zweckverband ºffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz S¿d, gehº-
ren das Land Rheinland-Pfalz, die Landkreise Alzey-Worms, Bad D¿rkheim, Bad 
Kreuznach, Birkenfeld, Donnersbergkreis, Germersheim, Kaiserslautern, Kusel, 
Rheinpfalz-Kreis, Mainz-Bingen, S¿dwestpfalz und S¿dliche WeinstraÇe sowie die 
kreisfreien Stªdte Frankenthal (Pfalz), Kaiserslautern, Landau in der Pfalz, Lud-
wigshafen am Rhein, Mainz, Neustadt an der WeinstraÇe, Pirmasens, Speyer, 
Worms und Zweibr¿cken an. Weitere Mitglieder des Z¥PNV RLP S¿d sind seit 
der Neufassung des NVG vom 03.02.2021, die groÇen kreisangehºrigen Stªdte 
Ingelheim, Bingen, Bad Kreuznach und Idar-Oberstein. Letzte war nur kurzzeitig 
Mitglied des Z¥PNV S¿d ï diese hat mittlerweile Ihre Aufgabentrªgerschaft f¿r 
den ¥PNV an den Landkreis Birkenfeld abgegeben. 
 
Die Zusammenarbeit im Zweckverband sowie die Aufgaben und Kompetenzen der 
Organe des Zweckverbandes sind in der Verbandsordnung, die auf Basis des 
neuen NVG novelliert wurde und am 12.09.2022 in Kraft getreten ist, festgelegt. 
Auf Basis dieser neuen Verbandsordnung sind die o.g. drei neuen Zweckver-
bandsmitglieder nun auch stimmberechtigt. 
 
Als Verbandsvorsteher und Vorsitzender der Verbandsversammlung vertritt der 
Landrat des Landkreises Germersheim, Herr Dr. Fritz Brechtel, den Zweckverband 
nach auÇen. Stellvertretender Verbandsvorsteher ist der Oberb¿rgermeister der 
Stadt Zweibr¿cken, Herr Prof. Dr. Marold Wosnitza. Als Verbandsdirektor hat die 
Verbandsversammlung Herrn Michael Heilmann bestellt. 
 
F¿r die Wahrnehmung der Verwaltungsgeschªfte stellt der Landesbetrieb Mobilitªt 
das notwendige Verwaltungspersonal und die Verwaltungseinrichtung zur Verf¿-
gung. Die Finanzierung der Zweckverbªnde richtet sich nach Ä 16 NVG. Auf-
sichtsbehºrde des Zweckverbandes ist das Ministerium f¿r Klimaschutz, Umwelt, 
Energie und Mobilitªt.  
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R¿ckblick auf das Haushaltsjahr 2022 
 
Vergabeverfahren Schiene 
 
Nach Abschluss der SPNV-Vergabeverfahren ĂPfalznetzñ und ĂMittelrheinbahnñ 
wurde in diesem Jahr mit den Vorbereitungen zur Betriebsaufnahme dieser Netze 
begonnen.  
 
Ferner wurden die Direktvergaben f¿r die Betriebsleistungen in den kommenden 
Jahren der Rhein-Haardt-Bahn (nach Ablauf des derzeitigen Verkehrsvertrages) 
sowie f¿r die Verkehre der Albtalbahn-Verkehrsgesellschaft (AVG) (nach Auslau-
fen der Vertrªge f¿r die Linien S 5, S 51/52, enden zum Fahrplanwechsel in De-
zember 2023) vorbereitet werden.  
 
Bez¿glich des SPNV-Vergabeverfahrens ĂS¿dwest/Grand Est konnte der Teil-
nahmewettbewerb durchgef¿hrt und die Erstellung der Vergabeunterlagen in die-
sem Jahr nahezu abgeschlossen werden. 
 
Ebenfalls gestartet werden konnte die europaweite Ausschreibung der Gutachter-
leistungen f¿r das technische Controlling der Z¿ge des Dieselnetzes, Los 2 (vlexx-
Netz). 
 
Vergabeverfahren Bus 
 
Im Busbereich konnten die Buslinienb¿ndel ĂBirkenfeldñ mit zahlreichen neuen 
regionalen Buslinien erfolgreich gestartet und damit ein wichtiger Baustein des 
¥PNV-Konzeptes Rheinhessen-Nahe umgesetzt werden.  
 
Dies war beim kommunalen Linienb¿ndel ĂKRNñ (Kommunalverkehr Rhein-Nahe) 
in den Landkreisen Mainz-Bingen sowie in Stadt und Landkreis Bad Kreuznach 
leider nicht der Fall. Fehlendes Personal und Busse sowie organisatorische The-
men erschwerten den Betriebsstart. 
 
Zum Fahrplanwechsel im Dezember dieses Jahres werden dann noch die Buslini-
enb¿ndel ĂNeustadtñ und ĂLandauñ an den Start gehen. Auch hier gehen neue re-
gionale Buslinien, die durch den Z¥PNV S¿d finanziert werden, an den Start 
(Neustadt ï Maikammer, Speyer ï Landau).  
 
 
Bahnhofsprojekte 
 
Auch im Jahr 2022 konnte im Bereich des Z¥PNV S¿d mit der Realisierung der 
folgenden StationsmaÇahmen (barrierefreier Ausbau) begonnen werden: 
 

1. Heidesheim   (Bahnstrecke Mainz ï Bingen ï Koblenz) 
2. Alzey, Bahnsteig 4  (Bahnstrecken Mainz ï Alzey, Bingen ï Alzey ï Worms) 
3. Hochstetten (Nahe) (Bahnstrecke Mainz ï Bad Kreuznach ï Saarbr¿cken) 

 
Um in den nªchsten Jahren diesen Ausbaustandard noch weiter verbessern zu kºnnen, 
unterst¿tzte der Zweckverband in diesem Jahr die Planungsleistungen bei den nachfol-
gend genannten Projekten finanziell: 
 
 



- 3 - 

 
1. Haltepunkt Obermohr 
2. Haltepunkt Lohnweiler 
3. Haltepunkt Kaiserslautern-Pfaffwerk 
4. Haltepunkt Rohrbach 
5. Haltepunkt Insheim 
6. Haltepunkt Edesheim 
7. Haltepunkt Knºringen-Essingen 
8. Haltepunkt Bingen-Gaulsheim 
9. Haltepunkt Landau-Godramstein 
10. Haltepunkte zwischen Winden und Wissembourg 
11. Haltepunkte Germersheim-Mitte 
12. Ingelheim 

 
 
Jubilªum 175 Jahre Eisenbahn in Rheinland-Pfalz 
 
In diesem Jahr konnte im Rahmen einer Auftaktveranstaltung am 30.09.2022 zu-
sammen mit Frau Ministerprªsidentin Dreyer, Ministerin Eder und DB Konzernchef 
Lutz das 175-jªhrige Jubilªum der Eisenbahn in Rheinland-Pfalz gefeiert werden. 
F¿r die B¿rger fanden im Anschluss vom 01. ï 05.10.2022 zahlreiche Fahrten mit 
historischem Zugmaterial (zumeist Dampfz¿gen) statt, die von ca. 5.000 Reisen-
den genutzt wurden. Vielfªltige Aktivitªten im Eisenbahnmuseum Neustadt sowie 
die Kombination mit dem Deutschen Weinlesefest auf dem Bahnhofsvorplatz run-
deten diese gelungene Veranstaltung ab. 
 
Zudem hat die Geschªftsstelle eine Festschrift zum Jubilªum erstellt, die unter 
ZSPNV S¿d (zspnv-sued.de) zum Download bereitsteht.  
 
 
Umstellung der Elektro-Netze im SPNV auf ¥kostrom 
 
Als Baustein zur Erf¿llung der Klimaziele des Landes Rheinland-Pfalz haben in 
diesem Jahr die Vorbereitungen f¿r die schrittweise Umstellung der SPNV-Netze, 
die mit Elektro-Z¿gen bedient werden, auf ¥kostrom begonnen.  
 
 
 
Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023 
 
 
Vergabeverfahren Schiene 
 
Schwerpunkt der Aktivitªten des Zweckverbandes wird im kommenden Jahr die 
Betriebsaufnahme der Mittelrheinbahn (SPNV-Leistungen Mainz ï Bingen ï Kob-
lenz ï Kºln) sein. Zum gegenwªrtigen Zeitpunkt wird von einem reibungslosen 
Betriebsstart ausgegangen, da das gleiche Verkehrsunternehmen mit den heute 
eingesetzten Fahrzeugen weiterfahren wird.  
 
Ziel ist ferner, dass im Sommer 2023 die Entwurfsplanung f¿r die sogenannten 
Oberleitungsinselanlagen (zum Nachladen der Akku-Z¿ge im Pfalznetz) abge-
schlossen werden kann. Parallel dazu werden dann die B¿rger im Rahmen einer 
vorgezogenen ¥ffentlichkeitsbeteiligung ¿ber die Planungen informiert werden. 



- 4 - 

Ergªnzend sind die vertraglichen Regelungen zur Finanzierung des Gesamtpro-
jektes zu finalisieren, bzw. die Vorbereitungen des GVFG-Fºrderantrages beim 
Bundesverkehrsministerium m¿ssen gestartet werden.  
 
 
Vergabeverfahren Bus 
 
Im Busbereich m¿ssen im kommenden Jahr die Vorbereitungen f¿r die Ausschrei-
bung der Betriebsleistungen der Linienb¿ndel Alzey-Worms Nord und Wonnegau-
Altrhein abgeschlossen werden. Stand heute ist auf den regionalen Buslinien, die 
durch den Z¥PNV S¿d finanziert werden, erstmals der Einsatz von Wasserstoff-
bussen geplant.  
 
Als weitere Bausteine des ¥PNV-Konzeptes Pfalz ist in den Linienb¿ndeln ĂKai-
serslautern Nordñ und ĂKaiserslautern Stadtñ die Einf¿hrung von zwei neuen regi-
onalen Buslinien vorgesehen, die durch den Z¥PNV S¿d finanziert werden. Ziel ist 
die Anbindung der Grundzentren (gemªÇ Definition der Regional- und Landespla-
nung) Otterberg und Weilerbach an ein verbessertes Busangebot.  
 
Ebenfalls in 2023 (10.12.2023) an den Start gehen werden die regionalen Busli-
nien zur Anbindung der Grundzentren Hettenleidelheim und HeÇheim. 
 
 
Rheinland-Pfalz-Takt 2030+ 
 
Ein planerischer Schwerpunkt wird im kommenden Jahr die Entwicklung der 
Konzeption ĂRheinland-Pfalz-Takt 2030+) sein. Der Rheinland-Pfalz-Takt war und 
ist seit seiner Einf¿hrung ein bundesweit beachtetes Erfolgsmodell. Mit der 
Ausweitung des Angebotes, seiner Vertaktung und der Reaktivierung von 
Bahnlinien konnten deutlich mehr Fahrgªste f¿r die Schiene gewonnen werden. 
Mit dem Konzept ËRheinland-Pfalz-Takt 2015Ë (RPT 2015) wurde das landesweite 
Regional-Express-Netz eingef¿hrt und die Ausweitung des Angebotes unter 
anderem durch die wettbewerbliche Vergabe der bis dahin im Landesvertrag mit 
der DB Regio enthaltenen Linien gegenfinanziert. Der auslaufende ËGroÇe 
VerkehrsvertragË mit der DB Regio war Taktgeber, weil dieser das Herauslºsen 
der einzelnen Linien und somit die jeweiligen Vergabepakete jahresscharf vorgab. 
 
Im ËZUKUNFTSVERTRAG RHEINLAND-PFALZ ï 2021 bis 2026Ë haben sich die 
Koalitionspartner im Land, SPD, Gr¿ne und FDP auf die weitere Fortentwicklung 
des Rheinland-Pfalz-Taktes mit dem Zielhorizont 2030 verstªndigt. Der Modal-
Split-Anteil des Nahverkehrs soll deutlich gesteigert werden. Eine fixierte 
Zielmarke wie andernorts eine ĂVerdoppelung der Fahrgastzahlenñ ist dies nicht: 
Mit Blick auf den Klimaschutz ist der politische Auftrag ambitionierter, weil 
eindeutiger: Es geht darum, in nennenswertem Umfang Autofahrer zum 
Umsteigen in den ¥PNV zu bewegen und nicht einfach die Fahrgastzahlen 
dadurch zu erhºhen, dass Neuverkehre entstehen.  
 
Das neue Ausbaukonzept Rheinland-Pfalz-Takt 2030Plus soll als Gesamtstrategie 
insbesondere f¿r die Schiene die Fahrplªne verbessern, den Abschied vom Diesel 
beschleunigen, durch revitalisierte Strecken und zusªtzliche Haltepunkte weitere 
Potenziale f¿r die Schiene erschlieÇen und die Verkn¿pfung mit dem Bus 
verbessern. Es ist als Gemeinschaftsprojekt des Klima- und Mobilitªtsministerium 
mit den beiden f¿r den SPNV zustªndigen Zweckverbªnden zu verstehen. Beim 
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Zielhorizont ist allen Partnern klar: Das Jahr 2030 kann nicht das Ende markieren. 
Manche Projekte kºnnen dann erst angestoÇen oder mitten in der Umsetzung 
sein. Deshalb das ËPlusË im Projektnamen.  
 
 
Bahnhofsprojekte 
 
Stand heute kann im kommenden Jahr mit dem barrierefreien Ausbau des Halte-
punktes Landau West begonnen werden, der kurze Wege in die Landauer Innen-
stadt ermºglicht. Ergªnzend hierzu ist seitens der Stadt Landau eine umfassende 
Neugestaltung des Umfeldes geplant (Einrichtung einer Mobilitªtsstation).  
 
Neben den laufenden Planungen, die durch den Z¥PNV S¿d finanziert werden, ist 
vorgesehen, dass der Zweckverband auch alle Planungen f¿r die MaÇnahmen der 
Stationsoffensive planerisch und finanzielle anschieben wird.  
 
 



 

Haushaltssatzung des  
Zweckverbandes ¥ffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz S¿d 

f¿r das Haushaltsjahr 2023 
 

 
Die Verbandsversammlung hat aufgrund des Ä 7 des Landesgesetzes ¿ber die kommunale 
Zusammenarbeit vom 22.12.1982 (GVBl. S. 162), zuletzt geªndert durch Artikel 14 des Gesetzes 
vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21) in Verbindung mit ÄÄ 95 ff der Gemeindeordnung in der Fassung 
vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geªndert durch Artikel 37 des Gesetzes vom 19.12.2018 
(GVBl. S. 448), in ihrer Sitzung am 14.12.2022 folgende Haushaltssatzung f¿r das Haushaltsjahr 
2023 beschlossen: 
 

 
Ä 1 

Ergebnis- und Finanzhaushalt 
 
Festgesetzt werden: 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 

der Gesamtbetrag der Ertrªge auf 316.241.785,00 ú 
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 316.241.785,00 ú 
Jahres¿berschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 ú 

 
 
2. im Finanzhaushalt 
 

die ordentlichen Einzahlungen auf 316.241.785,00 ú 
die ordentlichen Auszahlungen auf  316.213.392,00 ú 
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 28.393,00 ú 

 
 

die auÇerordentlichen Einzahlungen auf 0,00 ú 
die auÇerordentlichen Auszahlungen auf 0,00 ú 
Saldo der auÇerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 ú 

 
 

die Einzahlungen aus Investitionstªtigkeit auf 0,00 ú 
die Auszahlungen aus Investitionstªtigkeit auf 0,00 ú 
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstªtigkeit 0,00 ú 

 
 

die Einzahlungen aus Finanzierungstªtigkeit auf 0,00 ú 
die Auszahlungen aus Finanzierungstªtigkeit auf 28.393,00 ú 
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstªtigkeit 28.393,00 ú 

 
 

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 316.241.785,00 ú 
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 316.241.785,00 ú 
 
 
Verªnderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr 2023 

 
 

28.393,00 ú 
 
 
 
 



 

 
 

Ä 2 
Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditªtssicherung 

 
Der Hºchstbetrag der Kredite zur Liquiditªtssicherung wird festgesetzt auf 10.000.000,00 ú. 
 
 

Ä 3 
Eigenkapital 

 
Das Eigenkapital betrªgt zum Bilanzstichtag 01.01.2023 0,00 ú. 

 
 

 
 
Kaiserslautern, den  
 
 
 
 
Verbandsvorsteher 
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